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1 Ziele und Zweck der Planung

Die Gemeinde Dérverden mdchte eine geordnete Wohnbauentwicklung betreiben und hat sich
demnach das Ziel gesetzt Planungsrecht fiir zusatzliche Wohnbauflachen im Gemeindegebiet
zu schaffen. In der Gemeinde Ddrverden besteht seit Jahren Siedlungsdruck, der nicht aus-
schlieBlich im Hauptort Dérverden befriedigt werden kann. Aufgrund dessen wurde auch in
den umliegenden Ortschaften nach Flachenpotenzialen gesucht, die zu einer maRvollen Wei-

terentwicklung der Siedlungsbereiche beitragen kénnen.

Um die angestrebte Siedlungsentwicklung steuern zu kénnen, hat der Verwaltungsausschuss
der Gemeinde Dorverden am 06.12.2022 einen Aufstellungsbeschluss fir den Bebauungsplan
Nr. 89 ,Erweiterung Westeresch Wahnebergen® gemaly § 13b Baugesetzbuch (BauGB) ge-
fasst. Das Ziel der Planung bestand in der kurzfristigen Schaffung von Wohnbauflache auf

einer Ackerflache, die an die vorhandene Wohnbebauung im Schulweg angrenzt.

Gemal Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 wurde die Anwendbarkeit des
§ 13b BauGB als unrechtmalfig ausgelegt und ein Verstol3 gegen europaisches Unionsrecht
festgestellt, wonach eine Prifung der Umweltauswirkungen bestimmter Plane und Programme
zu erfolgen hat. Die Gemeinde Ddérverden leitet daher das begonnene beschleunigte Verfah-

ren in ein herkdmmliches Bauleitplanverfahren Gber.

Die Anpassung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde hat demnach durch eine formelle

Anderung zu erfolgen.

2 Berucksichtigung der Umweltbelange

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Wahnebergen und grenzt im Osten
an den bestehenden Siedlungsbereich des Ortes an. Im Siiden wird die Bauflache vom Wah-
neberger Graben begrenzt und im Osten von vorhandenen Baum- und Strauchhecken, die die

in Anspruch genommene Ackerflache gegenilber der freien Landschaft abgrenzen.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Ge-
maR §§ 2 Abs. 4, 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist fur die Belange des Umweltschutzes nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchzuflihren, in der die voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum
BauGB beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemal § 2 Abs. 4 BauGB das Ergebnis

der Umweltprifung in der Abwagung zu berucksichtigen.
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Im Umweltbericht wurden die Schutzglter Mensch, Tiere und Pflanzen, Flache, Boden, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kultur- und Sachglter sowie deren Wech-
selwirkungen untereinander sowie der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie die

Vermeidung und der Ausgleich nach der Eingriffsregelung untersucht und bewertet.

Fir die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte im August 2022 eine Erfassung und Bewer-
tung von Natur und Landschaft in Anlehnung an die ,Naturschutzfachlichen Hinweise zur An-
wendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung® des Niedersachsischen Landesamtes
fir Okologie (NLO)'. Es wurde der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale er-
fasst und flr die jeweiligen Schutzgtter beschrieben. Diese Inhalte sind in den Umweltbericht

eingeflossen.

Es gilt, die in der Eingriffsregelung nach dem Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
(BNatSchG, LNatSchG) sowie dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten Ge-
bote planerisch zu bewaltigen und entsprechend ihrem Gewicht in die sachgerechte Abwa-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB einzubeziehen. So sind die Vermeidung und der Ausgleich der
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft gemal § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der

planerischen Abwagung zu berlcksichtigen.

Weiterhin sind die artenschutzrechtlichen Belange in Bezug auf § 44 BNatSchG zu prufen. So
wurde anhand der vorgefundenen Biotoptypen eine Bewertung der Brutvdgel der Offenland-
schaft sowie der Brutvégel in Hecken und Baumen vorgenommen. Die im Plangebiet vorhan-
denen Gehdlze wurden entsprechend auf Hohlungen und Nester untersucht.

Verbotstatbestande konnten ausgeschlossen werden.

Die Vermeidung des Vorhabens selbst oder die Vermeidung von Beeintrachtigungen durch
einen Standortwechsel sind nicht gegeben. Die Gemeinde Ddrverden beabsichtigt mit der Be-
reitstellung von Wohnbauflachen der grol’en Nachfrage gerecht zu werden. Die Potentialfla-
chenprifung hat dieses Plangebiet flr die Entwicklung als Wohnbauland qualifiziert. Durch
geringen Flachenverbrauch fir ErschlieBungsstraen, die Festsetzung von Pflanzmalinah-
men, der Festsetzung einer Grundflachenzahl zur mafdvollen Versiegelung sowie der Begren-
zung der gesetzlichen Uberschreitungsméglichkeiten der Versiegelung wird dem vorsorgli-

chen Bodenschutz Rechnung getragen.

1 Breuer, W. (1994): Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bau-
leitplanung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 14. Jg. Nr. 1 (1/94). Aktualisiert durch
Breuer, W. (2006): Aktualisierung ,Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung®. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 26. Jg. Nr. 1 (1/2006)
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3 Darlegung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren

Im Zuge der Aufstellung der 45. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Dérver-
den und des Bebauungsplans Nr. 89 ,Erweiterung Westeresch Wahnebergen® hat die Ge-
meinde Dorverden die gemaRl Baugesetzbuch vorgeschriebenen Beteiligungen der Offentlich-
keit sowie der Behdrden und der sonstigen Trager offentlicher Belange durchgefiihrt. Auf diese
Weise wurde die Mdglichkeit eingeraumt, Hinweise und Anregungen zu den Planungen vor-
zubringen. Es ist gemal § 1 Abs. 7 BauGB die Aufgabe der Gemeinde, die privaten und 6f-

fentlichen Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen.

3.1 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Im Verfahren zur Aufstellung der 45. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Erweiterung
Westeresch“ der Gemeinde Dérverden® wurde die Offentlichkeit durch Bekanntmachung vom
13.12.2023 Uber die Auslegung und Mdéglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet.
Die Beteiligung der Offentlichkeit hat in Form einer éffentlichen Auslegung der Planunterlagen
in dem Zeitraum vom 22.12.2023 bis einschlief3lich 02.02.2024 gemal § 3 Abs. 1 BauGB im
Internet auf der Homepage der Gemeinde Doérverden stattgefunden. Wahrend dieses Zeitrau-

mes sind 2 private Stellungnahmen abgegeben worden.

In einer Gemeinschaftsstellungnahme befassen sich die Einwender mit Themen der geplanten

ErschlieBung Uber den Schulweg und weiteren mdglichen negativen Auswirkungen auf die
Anlieger und die Gemeinde Ddrverden.

o Der Vorschlag zur ErschlieBung des Baugebiets Gber eine dullere BaustraBe an die
Kreisstralle wurde geprift. Inm wird jedoch nicht entsprochen, da die Flachenverfiig-
barkeit nicht gegeben ist und die umzulegenden Kosten sich nicht abbilden lassen; die
ErschlieBung tber den Schulweg, der saniert wird, soll weiterverfolgt werden;

e angemerkte Bodenverunreinigungen innerhalb des Plangebiets werden im Fortgang
des Verfahrens untersucht;

e Hochwasserschutz des Plangebiets und der umliegenden Flachen wird im Rahmen
der Planung der Oberflachenentwasserung bericksichtigt;

o Netzstabilitat bei der Stromversorgung wird in Frage gestellt; Beteiligung aller Ver-
sorgungsunternehmen erfolgt

e Auswirkungen auf die Infrastruktur und den Haushalt der Gemeinde Dérverden
werden angemahnt. Die Planung wird weiterverfolgt, um die erforderliche Schaffung

von Wohnraum vorzubereiten.
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Der Einwender 2 halt das Plangebiet fiir iberschwemmungsgefahrdet. In den Planunterlagen
werden Angaben zur Bertcksichtigung des Belanges Hochwasserschutz erganzt. Eine nach-
richtliche Ubernahme der Lage des Plangebietes innerhalb des Risikogebiets HQextrem aufier-

halb von Uberschwemmungsgebieten erfolgt.

3.2 Fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 08.12.2023 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemaR § 4 Abs. 1
BauGB bis zum 02.02.2024 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 23 Stellungnahmen

eingegangen. Die wesentlichen Inhalte werden im Folgenden zusammengefasst:

Kampfmittelbeseitigungsdienst: vollstandige Luftbildauswertung wird in Frage gestellt; diese

hat jedoch bereits stattgefunden und es wurde keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Landwirtschaftskammer Bremervérde: Entzug landwirtschaftlicher Flache ist zu begrinden;

Abwagung der Gemeinde hat stattgefunden zugunsten von dringend benétigtem Wohnraum;
Angesprochene Tolerierung landwirtschaftlicher Immissionen wird in den Planunterlagen

dargelegt; Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flachen wird sichergestellt;

Trinkwasserverband Verden: ErschlieBung und ggf. Anderung der Versorgungsanlagen wird

durch Verband gepriift;

Wintershall DEA: Lage des Plangebiets im bergrechtlichen Erlaubnisfeld VERDEN [; Anlagen
der Wintershall DEA sind nicht betroffen;

NLStBV Verden: Hinweis, dass evtl. SchutzmaRnahmen gegen die vom Bundesstrallenver-

kehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der StraRenbauverwaltung erfolgen;

Landkreis Verden:

e Naturschutz: Hinweise zur Reduzierung der Neuversiegelung und zur zonierten Orts-
randentwicklung; Finden Beachtung in der weiteren Planung;

e Wasserwirtschaft: Hinweis auf Erhalt bestehender Entwasserungs- Anschlisse; Ge-
wasserunterhaltung des Wahneberger Grabens, Verweis auf Hochwasserrisiko; Fin-
den Beachtung in der Planung;

o Bodenschutz: keine Erkenntnisse Uber Altlasten, Verweis auf Beachtung gesetzlicher

Grundlagen; Hinweise werden beachtet;
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e Abfallwirtschaft: Anschlusszwang bei Abfallentsorgung und Verweis auf regelkonforme
Verkehrsflachenausbildung; Findet Beachtung in der Planung;

e Immissionsschutz: Hinweis auf 2 abgebaute Windkraftanlagen; Berlicksichtigung von
Maflnahmen des passiven Schallschutzes auf Ebene des Bebauungsplanes; Hinweis
auf den LAI- Leitfaden zum Thema von Larm von Luftwarmepumpen; Kenntnisnahme
erfolgt;

o Kreisarchaologie: Hinweis auf ein kaiserzeitliches archaologisches Bodendenkmal in
der Umgebung; Beteiligung der Behoérde erforderlich; Veranlassung einer Metallson-
denprospektion erfolgte, allerdings ohne Befunde; Begleitung der ErschlieBungsarbei-

ten wird zu gegebener Zeit abgestimmt;
LBEG: Hinweis auf Auskunft Gber Baugrund vom NIBIS Kartenserver

Nach der Durchfihrung der frihzeitigen Beteiligung hat sich die Gemeinde Dérverden ent-
schlossen, eine informelle Bulrgerinformation in Form einer 6ffentlichen Sitzung durchzuflh-
ren. Diese fand am 19.06.2025 in Form eines offenen Austauschs mit interessierten Blrgern
statt. Viele der vorgetragenen Aspekte wurden in der nachfolgenden Offentlichkeitsbeteiligung

erneut vorgetragen.

3.3 Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Im Verfahren zur Aufstellung der 45. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Erweiterung
Westeresch“ der Gemeinde Dérverden wurde die Offentlichkeit durch Bekanntmachung vom
20.05.2025 Uber die Auslegung und Méglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme unterrichtet.
Die Beteiligung der Offentlichkeit hat in Form einer 6ffentlichen Auslegung der Planunterlagen
in dem Zeitraum vom 02.06.2025 bis einschlieBlich 04.07.2025 gemal § 3 Abs. 2 BauGB im
Internet auf der Homepage der Gemeinde Doérverden stattgefunden. Wahrend dieses Zeitrau-

mes sind 5 private Stellungnahmen abgegeben worden.

Gemeinschaftsstellungnahme 1: Der Bedarf flr das Plangebiet wird in Frage gestellt, da es

einen Bevodlkerungsrickgang in der Gemeinde gibt. Der anerkannte Bedarf kann gemafR Stel-
lungnahme durch Ubernahme von Altbauten gewahrleistet werden. Die Gemeinde halt daran
fest, ein Baugebiet zu schaffen, da sehr wohl eine Nachfrage zu verzeichnen ist und diese sich
nicht allein durch Bestandstbernahmen decken lasst. Ein Zuzug von Einwohnern, selbst aus
der Stadt Verden, tragt nach Auffassung der Gemeinde zum Erhalt sozialer, kultureller und

ehrenamtlicher Aufgaben bei. An der Planung wird festgehalten.
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Bedarf an barrierefreien Wohnungen gem. Wohnraumversorgungskonzept wird nach Ansicht
der Einwender nicht gedeckt; Planung zielt jedoch auf eine Durchmischung der Wohnformen
ab und berucksichtigt dabei die Lage im landlichen Raum;

ErschlieBung Uber den Schulweg fuhrt zu Belastung der Strafle und der Anwohner; die Ge-
meinde halt den Strallenraum grundsatzlich fur ausreichend dimensioniert und wird im An-
schluss an die Bautatigkeiten im Plangebiet eine Sanierung des Schulwegs vornehmen;

Die Larmbelastung der Anwohner des Schulwegs durch den zusatzlichen Verkehr wurde gut-
achterlich betrachtet; der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird selbst bei einer sehr
konservativ veranschlagten Nutzung nicht Gberschritten; Es erfolgt eine redaktionelle Anpas-
sung der Begrindung unter Wirdigung dieses Aspektes.

Erneut wird der Wunsch nach einer temporaren Anbindung des Plangebiets Uber eine
Baustrale an die K 14 vorgetragen; die Gemeinde halt diese Lésung wirtschaftlich nicht far
tragfahig; zwei der vorgeschlagenen Trassenvarianten durchschneiden landwirtschaftliche
Nutzflache und die dritte Variante entlang des vorhandenen Siedlungsansatzes nérdlich des
Plangebiets flhrte zu Belastungen der dortigen Anlieger;

Es werden die Anliegerbeitrage fir die Sanierung des Schulwegs angemahnt; nach dem poli-
tischen Beschluss werden diese nicht nur zu Lasten der ausbaubeitragspflichtigen Anlieger

gehen.

Einwender 2: Eingabe zur Berlicksichtigung von Starkregenereignissen im Plangebiet unter
Bezug auf die Bestandgrundstiicke; ErschlieBungsplanung bertcksichtigt den Abfluss des
Oberflachenwassers im Plangebiet; es erfolgt eine Aufhéhung der Grundstlicke mit der Pflicht
zur Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers; eine Schlechterstellung der Altanlie-

ger ist nicht zu erwarten;
Einwender 3: spricht sich fir die Errichtung einer temporaren BaustralRe in Verlangerung der
Planstralle aus, um die Anlieger der Schulstrale zu entlasten; an der Erschliellung Gber den

Schulweg wird von Seiten der politischen Gremien begriindet festgehalten;

Gemeinschaftsstellungnahme 4: spricht sich ebenfalls fir den Bau einer temporaren

Baustral3e aus; hiervon wird durch Beschluss gemaf Gemeinschaftsstellungnahme 1 Abstand
genommen; es werden weitere Verbesserungsmaflnahmen zur Umgestaltung der Ortsdurch-
fahrt von Wahnebergen vorgetragen. Diese werden zu gegebener Zeit geprtift, betreffen je-

doch nicht dieses Bauleitplanverfahren;
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Einwender 5, freiwillige Feuerwehr Wahnebergen: gibt Einschrankungen auf dem Schulweg

durch den Baustellenverkehr in Bezug auf die Erreichbarkeit der Feuerwehr und des Kinder-
gartens zu bedenken; mit Beschluss durch die Gemeinde soll durch verkehrslenkende Mal3-
nahmen und Ausweichstellen im Schulweg wahrend der Bauphase Abhilfe geschaffen werden.
Eine abschlielende Berlcksichtigung wird in der Planung zur Sanierung des Schulwegs zu-

gesagt.

3.4 Beteiligung der Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 23.05.2025 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemafR § 4 Abs. 2
BauGB bis zum 04.07.2025 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 8 Stellungnahmen

eingegangen.

Landwirtschaftskammer Bremervérde: Verweis auf die bereits abgegebene Stellungnahme.

Eine Abwagung zugunsten der Wohnbauflache hat durch die Gemeinde bereits begrindet

stattgefunden.

Wintershall DEA: Lage des Plangebiets im bergrechtlichen Erlaubnisfeld VERDEN [; Anlagen
der Wintershall DEA sind nicht betroffen;

LBEG: Hinweis auf Auskunft iber Baugrund vom NIBIS Kartenserver; Hinweis auf notwendige
Berticksichtigung von Rohstoffgewinnungsgebieten und erdverlegten Hochdruckleitungen bei

der Festlegung von Kompensations- und Ausgleichsmafinahmen; Berlcksichtigung erfolgt;

IHK Elbe- Weser: Anregungen werden nicht vorgetragen, sofern keine Unternehmen beein-

trachtigt werden; dies ist durch die Planung nicht der Fall;

Vodafone GmbH: Neuverlegung von Kommunikationsanlagen nicht geplant;

NLStBV Verden: Verweis auf den gegebenen Hinweis, dass evtl. Schutzmallnahmen gegen

die vom Bundesstralenverkehr ausgehenden Emissionen nicht zu Lasten der StralRenbauver-

waltung erfolgen;
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Landkreis Verden:

Regionalplanung: Hinweis auf neue Abgrenzung des bestehenden Windenergiegebie-
tes Verden- Dérverden im Rahmen der 2. Anderung des regionalen Raumordnungs-
programms zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung im Landkreis
Verden; neue Abgrenzung wurde im Entwurf der 45. Anderung des FNP mit Abstand
von 720 m zur dargestellten Wohnbauflache und im Entwurf des zugehdrigen Bebau-
ungsplans mit Abstand von 750 m zum Allgemeinen Wohngebiet in Abstimmung mit
dem Landkreis Verden vorgenommen; Aussagen in der Begriindung werden redaktio-
nell diesbeziiglich erganzt.

Hinweis auf mogliche Neubeantragung von WEAs hdher 100 m durch entfallende Ho-
henbeschrankung im geanderten Windvorranggebiet; gutachterlich wird bestatigt, dass
es bei einer Anlagenerhéhung keine relevanten Unterschiede zu den zugrundgelegten
Beurteilungspegeln geben wird;

Auflagen zum Schallschutz im Genehmigungsverfahren fir neue WEAs werden ohne-
hin bei Abstand von nur 500 m zu bestehenden Siedlungsgebieten erwartet, Keine
Verschlechterung fur Plangebiet erwartet; keine Umplanung aus Sicht der Regional-
planung erforderlich;

Vorgeschlagener Hinweis auf hinzunehmenden Windenergielarm aus dem Vorrangge-
biet Windenergienutzung Ver-Gebiet 2 Altgebiet Verden-Dérverden wird redaktionell in
die Planung eingestellt.

Naturschutz: Hinweise zur Sicherung der Kompensationsmafnahmen und zur Durch-
setzung der Anpflanz- und Erhaltungsgebote, Verweis auf artenschutzrechtliche Hin-
weise; Berlcksichtigung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung;
Wasserwirtschaft: Anmerkung, dass bestehende Entwasserungssysteme bei der Pla-
nung zu berucksichtigen sind; Sicherstellung der Versickerung des Oberflachenwas-
sers wird angemahnt; hierzu hat es frihzeitig Planungen gegeben und es werden in
Teilen des Baugebiets MalRnhahmen zur geeigneten Versickerung des anfallenden
Wassers ergriffen werden muissen;

Auf die Schaffung von geeigneten Voraussetzungen flr die Gewasserraumung des
Wahneberger Grabens wird verwiesen. Die Abstimmungen mit dem Entwasserungs-
verband sind in die verbindliche Bauleitplanung eingeflossen;

Von Seiten der Wasserwirtschaft wird auf die Lage des Plangebiets aulerhalb des
Uberschwemmungsgebiets der Weser und der Aller, jedoch im Risikogebiet fiir weitere
Hochwasser hingewiesen; hierzu gibt es eine Abhandlung in den Begriindungen der
Bauleitplane mit entsprechender Abwagung des Risikos; ein nachrichtlicher Hinweis

auf die Lage im Risikogebiet auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten ist erfolgt;
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e Bodenschutz: Hinweis auf benannte Altlastenverdachtsflache im Plangebiet und das

Erfordernis weiterer Analytik und Abstimmung zur Sanierung; ein entsprechendes Gut-
achten kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um Auffullungen mit geringen, unbe-
denklichen Bauschuttanteilen (Ziegel, Tonrohre u.a..) sowie um Gartenabfalle handelt;
der geplante Bodenaustausch wird mit der Behérde abgestimmt;
Um Beachtung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der DIN 19731 ,Bodenbeschaf-
fenheit — Verwertung von Bodenmaterial“, DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und
Durchfuhrung von Bauvorhaben® und DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschafts-
bau® wird gebeten; Findet Beachtung in der Planung;

o Abfallwirtschaft: Anschlusszwang bei Abfallentsorgung und Verweis auf regelkonforme
Verkehrsflachenausbildung; Findet Beachtung in der Planung;

e Immissionsschutz: Verweis auf die DIN 18005 neu in Bezug auf Abstandsempfehlun-
gen zu Verkehrswegen; Beriucksichtigung im Gutachten ist erfolgt;

Hinweis auf zu tolerierende landwirtschaftliche Geruchsimmissionen auf das Plange-

biet; findet Beachtung;
4 Prifung von Planungsalternativen

Die Gemeinde Ddrverden hatte sich im Dezember 2022 mit der Einleitung des Bauleitplanver-
fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 grundsatzlich dazu positioniert, den Sied-
lungsbereich der Ortschaft Wahnebergen nach Westen zu erweitern. Um schnell Wohnbaufla-
chen zur Deckung des Bedarfes zu generieren, war vorgesehen, den Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren aufzustellen und den Flachennutzungsplan der Gemeinde zu berichti-
gen. Unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 lei-
tete die Gemeinde in ein regulares Bauleitplanverfahren tUber. Die geplante Entwicklung war
dabei vor allem im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung auf der Ebene des Flachen-
nutzungsplanes umzusetzen.

In der hier in Rede stehenden Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt die Darstellung
einer Wohnbauflache, die Gber den Schulweg erschlossen wird. Bei der Erweiterung des Sied-
lungsgebietes nach Westen handelt es sich um eine stadtebaulich geordnete Entwicklung der
Ortschaft. Eine 6stliche Erweiterung der Ortslage Wahnebergen lief3e sich nicht realisieren, da
die Bahnstrecke Bremen-Verden- Nienburg und die vorhandenen Sportplatze unter immissi-
onsschutzrechtlicher Betrachtung eine einschrankende Wirkung auf die Entwicklung von
schutzbediirftigen Wohnnutzungen hatte. Andere Entwicklungsabsichten wirden dariber hin-
aus durch begrenzende Faktoren wie Ubergeordnete Stralen sowie FlieRgewasser nicht zum

Tragen kommen;
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Mit der Darstellung einer Wohnbauflache in dieser 45. Anderung des Flachennutzungsplans
wird kein eklatanter Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung gesehen. Die Beachtung
des Vorranggebietes Windenergienutzung Ver-Gebiet 2 Altgebiet Verden-Doérverden ist im
Rahmen dieser Planung erfolgt.

Um das Plangebiet realisieren zu kdnnen und eine Finanzierbarkeit der Grundstiicke durch
potenzielle Kaufer sicherstellen zu kénnen, nimmt die Gemeinde begriindet Abstand von der
Uberlegung, die ErschlieRung des Baugebiets (iber eine temporare Baustrafie vorzunehmen.
Der Schulweg wird grundsatzlich flr ausreichend dimensioniert gehalten und eine Sanierung

dieser Hauptwegeverbindung wird zugesagt.

Aus diesem Grund wird die 45. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde per Fest-
stellungsbeschluss und der Bebauungsplan Nr. 89 ,Erweiterung Westeresch Wahnebergen*

mit Satzungsbeschluss zum Abschluss gebracht.

Blrgermeister




	1   Ziele und Zweck der Planung
	2   Berücksichtigung der Umweltbelange
	3   Darlegung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren
	3.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
	3.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
	3.3 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
	3.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

	4   Prüfung von Planungsalternativen

